
888 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desN ationalratesXIV. GP 

1978 05 22 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Pyhrn Autobahn-Finanzierungs

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das 'Pyhrn Autobahn-f'inanzierungsgesetz, 
BGBI. Nr. 479/1971, in der Fassung des Bundes
gesetz,es BGBI. Nr. 640/1975 wird wie folgt ge
ändert: 

1. Der Abs. 1 des § 1 hat ~u lauten: 

,,(1) Der Bund hat die Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung der im Jklndesstraßengesetz 
1971, BGBI. Nr. 286, im Verzeichnis 1 über Bun
desstraßen A (Bundes autobahnen) unter A 9 an
geführten Pyhrn Autobahn 

a) in der Strecke von Traboch bis Fr,iesach, 
b) in der Strecke von SpitallPyhrn bis zum 

Knoten Selzthal, 
c) in der Strecke von Windischgarsten bis 

Spital/Pyhrn 
sOWlie die Herstellung und Finanzierung 

d) in den Strecken von Rottenmann/Süd bis 
Gaishorn und von Friesach bis GraziNord 

einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen 
Tunnel, Brücken und sonstigen ~ur Autobahn 
gehörigen Anlagen einer Aktiengesellschaft zu 
übertrag,en. " 

2. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Die übertragungen und überlassungen 
gemäß § 1 Abs. 1 und § 3 haben rur VoraU'Sset
zung, daß 

a) ,d~e Höhe des Grundkapitals der Aktien
gesellschaft mit mindestens 720 Mill. S be
stimmt ist, 

b) von diesem Gf\Undkapital der Bund Aktien 
im Nennwert von 432 Mill. S, das Bundes
land Steiermark Aktien im Nennwert von 
229 Mill. S und das Bundesland Oberöster
reich Aktien im Nennwert von 59 Mill. S 

. übernehmen, 

c) d~e Bundesländer Steiermark und Ober
österreich sich geg,enüber der Aktiengesell
,schaft für die Jahre 1977 bis 1991 zur Lei
stung nicht rückzahlbarer Zuschüsse ver
pflichten, die für da,s Bundesland Steier
mark 30,5 Mill. S und für das Bundesland 
Oberösterreich 12,2 Mill. S jährlich betra
gen, 

d) ,das Bundesland Steiermark -sich gegenüber 
der Aktiengesellschaft für die Jahre 1978 
bis 1983 weiters zur Leistung nicht rück
zahlbarer Zuschüsse für die Strecken ge-: 
mäß § 1 Abs. 1 lit. d von jährlich 

, 68 Mill. S sowie im Falle der Erhöhung 
der Gesamtkosten dieser Strecken von 
2 820 MiLI. S z,ueiner Erhöhung dieser Zu
'schüsse und seines diesen Strecken zuge
ordneten Anteils am Grundkapital von 
68 Mill. S rum den gleichen Hundertsatz 
v,erpflichtet, 

e) die Satzung ,der Aktiengesellschaft deren 
Or,gane verpflichtet, Anweisungen des Bun
desmin~sters für Bauten und Technik ge
mäß § 1 Abs. 3 zu befolgen und Auskünfte 
zu erteilen, sowie Finanzierungsmaßnah
men nur mit Zustimmung des Bundesmi
ni'sters für Finanzen als Vertreter des Haf
tungsträgers B,und gemäß § 5 vorzubrei
ten 'Ufid abzuschließen, 

f) im Falle der Erhöhung des Haftungsrah
mens, je an Kapital und an Zinsen und 
Kosten, von 4920 Mill. S bzw. 3720 Mill. S 
(§ 5 Abs. 2 lit. a) das Bundesland St,eier
mark und im Falle der Erhöhung des Haf
tungsrahmens von 750 Mill. S bzw. 
3 720 Mil!. S (§ 5 Abs. 2 lit. a) das Bun
desland Oberösterreich . sich verpflichten, 
,die Zuschüsse gemäß lit. c um den gIeichen 
Hundertsatz zu erhöhen." 

3. In § 5 Abs. 2 hat lit. a tu la;uteil: 

"a) der jewei\.s ausstehende Gesamtbetrag (Ge
genwert) der Haftung, je an Kapital und 
an Zinsen und Kosten, für die Strecke ge-
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mäß § 1 Abs. 1 lit. a 4 920 Mil!. S, für die 
Strecke gemäß § 1 Abs. 1 lit. b 3 720 Mil!. S, 
für die Strecke gemäß § 1 Abs. 1 lit. c 
750 Mil!. S und für die Str,ecken gemäß § 1 
Abs. 1 Iit . .cl 2 010 Mill. S nicht übersteigt," 

4. In § 5 Abs. 2 hat lit. f zu lauten: 

"f) eine Kreditoperation gemäß Abs. 1 die zu 
dem auf die jeweilig,e Betriebaufnahme, der 
Suecken ~emäß § 1 Abs. 1 foLgenden Jah
resende aushaftende Summe der aufge
nommenen Anleihen, Darlehen und sonsti-

gen Kredite zuzüglich der aushaftenden 
Zinsen nicht erhöht;" 

5. In § 5 Abs. 2 wird als neue lit. gangefügt: 

"g) die Laufzeit der Kreditoperationen gemäß 
Abs. 1 nicht nach dem 31. Dezember 2010 
endet." 

Artikel U' 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich des Art. I Z. 1 der Bundesminister 
für Bauten und Technik, hinsichtlich Art. I Z. 2 
bi", 5 der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

I. 

Auf Grund des Pyhrn Autobahn-Finanzie
rungsgesetzes, BGB!. Nr. 479/1971, in der Fas
~ung des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 1975, 
BGB!. Nr. 640, hat der Bund die HerstelLung, 
Erhaltung und Finanzierung mehrerer Teil
strecken derP}'Ihrn Autobahn (A 9), nämlich 

a) St. Michael his Deutschfeistritz (Gleinalm 
Autobahn), 

b) Spitalf,Pyhrn bis zum Knoten Selzthal 
(Bosruck -Tunnel), 

c) St. Michael bis Traboch und 

cl) Deutschfeilstritz bis Friesach 

der Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft übertra
gen. Am Grundkapital dieser Gesellschaft von 
400 Mil!. S sind der Bund mit Aktien im Nenn
wert von 240 Mill. S (60 vom Hundert), das Bun
desland Steiermark mit Aktien im Nennwert von 
130 Mil!. S (32,5 vom Hundert) und das Bundes
land Oberösterreich mit Aktien im Nennwert 
von 30 Mill. S (7,5 vom Hundert) beteiligt. 

Maßgebend dafür war, daß damit die beiden 
Schlüsselstellen - nämlich die Durchquerung 
des Bosruck-Massivs 'und der Gleinalm - der 
den oberösterreichischen mit dem ·steirischen In
dustrieraum verbindenden Pyhrn Autobahn 
wes,entlich ,früher ausgebaut werden können, als 
wenn zugewartet worden wäre, bis für den Bau 
die'ser Strecken zweckgebundene Mittel der Bun
desmineralölsteuer im ausreicheniden Maße zur 
Verfügung gestanden wären. 

Die Bauarbeiten ,sind soweit gediehen, daß auf 
der Gleinalm Autobahn und der südlich anschlie
ßenden Str,ecke bis Friesach bereits im Spät
'sommer 1978 der Velikehr wird autgenommen 
werden können. 

Infolge des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 
1975, BGB!. Nr. 640, mit dem das Pyhrn Auto
bahn-Finanzierungsgesetz geän1dert wird, ist die 
Gleinalm Autohahn Aktiengesellschaft anläßlich 
des Eintrittes des Bundeslandes Oberösterreich 
als Aktionär un,d mit Rücksicht auf die durch 
das Gesetz vorgesehenen zusät~lichen B'au- und 
Finanzierungsaufgaben in Pyhrn Autobahn Ak
tiengesellschaft umbenannt worden. 

11. 
Nach dem bei Vorbereitlung der erwähnten 

Novelle zum Pyhrn Autobahn-Finanzierungsge
'setz gegebenen Stand der Projektierung ist für 
die Ermittlung des Haftungsrahmens von Bau
kosten für den Bosruck-Tunnel ,einschließlich Bau
kostensteigerungen von 2 030 Mil!. S ausgegan
gen worden. Unter Berücksichtigung der Ver
waltungs- und F~nanzierungskosten währ,end der 
Bauzeit sowie der im gleichen Zeitraum erwart
baren Einnahmen - in der Hauptsache Einzah
lungen auf das Gl"Undkapital der Gesellschaft und 
Zuschü~e der Bundesländer Steiermark und 
überösterr,eich - ergab 'sich ein Betrag von 
2 450 Mil!. S, der während der Bauzeit auf dem 
Kapitalmarkt aufgebracht wel'den mußte und 
daher ·im damaligen Gesamtbetrag der Ha,ftungen 
gemäß § 5 Abs. 2 lit. ades Pyhrn Autobahn
Finanziel'ungsgesetz,es berücksichtigt wurde. 

Die außeror,dentlichen geologischen Schwierig
keiten, die sich im BosI'uck-Massiv bieten, haben 
auch neuerliche überlegungen weg,en ·der Tras
sen1führung notwendig gemacht, als deren mar
kantestes Ergebni's hervorzuheben ist, daß die 
Läng,e des Tunnels nicht mehr 6,1 km, sondern 
5,1 km betragen wird. 

Durch die inzwischen weiter fortgeschrittene 
Projektierung sind die voraussichtlich,en Kosten 
besser erfaßbar geworden. Gegenüber der seiner-
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zeltlgen Schätzung ,der Baukosten ,einschli,eßlich 
Baukostenslleigel'lungen während der Bauzeit von 
2 030 Mi:II. S - h~evon 1 500 Mill. S Baukosten 
ohne Steigel'ung - muß nun mit Ba;ukosten 
samt Steiger.ung ,"on 2 840 Mil!. S gerechnet wer
Iden. Nach dem gegenwäJ:1tigen IStanld ,der Pro
jektierung können dife Baukosten und das Fi
nanuerungsel"foridernis f.ür den Bosruck-Tunnel 
bei Aushau nur einer T'unnelröhre für di'e Zeit 
bis zur FertigsteUwng wie f01gt geschätzt werden: 

Mill. S 

1. Baukosten nach dem Stand von 
1976 ......................... 1760 

2. Baukostensteigerungen während 
der Bauzeit bis einschließlich 1984 1 080 

3. Gesamtbaukosten .............. 2 840 

4. Verwaltungskosten ............. 65 
5. Kreditkosten 

6. Kreditzinsen 

7. Summe der A'usgaben 

Abzüglich Einnahmen: 

8. Einzahlungen auf das Grundkapi-
tal ...................... ~ ... . 

9. Zuschüsse der Bundesländer 

111,5 

1047 

4063,5 

190 

Steiermark und Oberösterreich .. 109,6 

10. Mauteinnahmen ................ 50 ---
11. Summe der Einnahmen ......... 349,6 

12. Gesamtsumme der während Ider 
Bauz,eit aufzubringenden Mittel da-
her (gerundet) ............... . 3720 

----
Für die Herstellung und Finanzierung des 

BosI"uck-Tunnds und ,der zugehörigen Rampen
strecken ,einschließlich der Deckung der Verwal
tungskosten wird sich somit bis zum Ende der 
Baruzeit g.egenüber der ursprünglichen Annahme 
einer Gesa,mtsumme ,der aufzunehmenden Kre
dite von 2 450 MilI. S eine Gesamtsumme von 
3 720 MiM. Sergeben. Di,eser Hetrag wil'ld bei ,der 
Neubestimmung des Haftungsrahmens gemäß 
§ 5 Abs. 2 lift. a für das Kapital und in gleicher 
Höhe auch für Zinsen und Kosten berücktsichtigt. 

Die Erhöhung der A<usgabensumme .erforderte 
auch die Aufbringung 7Jusätzlicher Eigenmitte!. 
Mit den Bundesländern Steiermark und Ober
östierreich ist vereinbart worden, wegen des zu
sätzlichen Finanzierungserfol1dernisses das Grund
kapital der Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft 
um 70 Mill. S und die Zuschüsse der beiden Bun
desländer um zusammen 4,7 Mal. S zu erhöhen. 

III. 

In dem Bericht des Finanz- rund Budgetaus
sch,usses vom 13. Nov.ember 1975 über di.e Be
handlung der Regierungsvorlage (9 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit ,dem das Pyhrn Autobahn
Finanzierungsgesetz geändert wir,d (28 der Bei-

lagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XIV. GP), wird ausgeführt, daß 
hinsichtlich einer Erweitel"ung der Gesellschahs
'strecke im Zusammenhang mit dem Bosruck
Tunnel erforderlichenfalls entsprechende Ver
handlungen mit den zuständigen Ländern unter 
Voraussetzung einer entsprechenden zusätzli
chen, Kostenbeteiligung seitens dieser Länder 
stattfinden werden. Im Einvernehmen mit dem 
Bundesland Oberösterreich soll die Gesellschafts
strecke um etwa 9,5 km von SpitallPyhrn bis 
zur Anschlußstelle Windischgars'ten verlängert 
werden. Diese V,erlängerung ist aus verkehrs
technischen Gründen dringend erforderlich. Die 
Ortsdurchfahrt von SpitallPyhrn ist überaus 
schmal, kurvenreich und unübersichtlich, 'soda:ß 
ein wesentlich v,ermehrter Schwerverkehr, wie 
'er durch den Bau des Bosruck-11unnels zu erwar
ten ist, in diesem Abschnitt von der B 138 
Pyhrnpaß-Straße nicht mehr übernommen wer
den kann. Ebenso würde die mit stark wechseln
den Steigungen und Krümmungen versehene 
Strecke der B 138 bis Windischgarsten durch 
eine vermehrte Bela'soung eine Einbuße der Ver
kehrssicherheit zu Folge der bestehenden Anlage
verhältnis!>e ergeben. 

Erst ab Windischgarsten ist eine Überleitung 
des Verkehrs von der Gesellschafosstrecke in das 
übrige gut ausgebamte Straßennetz möglich. An
dernfalls müßte noch vor der Verkehrsfreigabe 
des Bosruck-Tunnds da!s erwähnte Stück der 
Bundesstraße mit einem Kostenaufwand von 
rund 65 Mill. S ausg,ebaut werden. Da nach Fer
tigstellung der Pyhrn Autobahn dieses Stück nur 
mehr 10kaIen Verkehr aufzunehmen hat, wären 
von iden 65 Mill. S etwa 60 Mil!. S als verlorener 
Aufwand zu betrachten. 

Schließlich würde für den Fremdenverkehrs
ort Spital ·die Durchschleusung des Bauverkehrs 
eine untragbare Be1a:stung hinsichtlich Lärm, 
Schmutz rund erhöhller Gefährdung bedeuten. 
Das in die GeselLschaftsstreck,e einzubeziehende 
Stück der Pyhrn Autobahn soUte daher noch vor 
Beginn des Tunnelhauptausbruches befahrbar ge
macht werden. 

Die Autobahntra'sse vom Bosruck~Tunnel nach 
Norden wil1d vom nördlich,en Tunnelportal 
westlich der Ibestehenden Pyhrnpaß-Bundes
straße B 138 bis zur Ansch1ußstelle Spital/Pyhrn 
verlaufen. Von dieser wird in einem rund 9,5 km 
langen Autobahnabschnitt bis zur Anschlußstelle 
Windischgarsten westlich von Spital/Pyhrn in 
da's Teichltal eingeschwenkt, wo die geplante 
Arutobahn im westlichen Talboden verlaufen 
wird. Schließlich wird im Zuge der Autobahn
trasse die Kleinkerseestraße und die TeichI ge
quert. In Ider Folge wird eine Verbindung durch 
die Anschlußstelle Wind~schgarsten mit ,der 
Pyhrnpaß-Bundesstraße B 138 etwas westlich 
von Windischgarsten hergestellt. 

2 
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,Für diesen Zusatzabschnitt liegen generelle 
Projekte vor, die vom ßundesministerium für 
Bauten und Technik im Jahr 1974 genehmigt 
wurden. 

Die Baukosten und da,s Finanzierungserforder
nis für die Strecke SpitallPyhrn bis Windisch
garsten werden nach dem gegenwärtigen Stand 
der Projektiemng für die Zeit bis zur Fertig
stellung im Jahr 1982 wie folgt geschätzt: 

Mill. S 

1. Baukosten nach dem Stand von 1976 408 

2 .. Baukostensteigerungen während der 
BaJuzeit bis einsch,ließlich 1982 ..... 192 

3. Gesamtbaukosten ................ 600 

4. Verwaltungskosten .............. . 
5. Kreditkosten 
6. Kr,editzinsen 

20 

23 

188 .................... 
----

7. Summe der Ausgahen ............ 831 

Abzüglich der Einnahmen: 

8. Einzahlungen auf das Grundkapital. 45 

9. Zuschii&se des Bundeslandes Ober-
österreich ....................... 36 

10. Summe der Einnahmen. " . . . . . .. 81 

11. Gesamtsumme der während der BaJu-
zeit a'ufzubringenden Mittel daher .. 750 

Die zu erwartenden Gesamtkosten können 
·erst nach Vorliegen der gesamtlen Detailprojek
tierungen genauer erfaßt werden. 

Mit ,dem Bundesland Oberösterreich .i·st über
einstimmung darüber hergestdlt worden, daß 
die Eigenmittel für die Strecke SpitallPyhrn bis 
Windischga1'1sten durch eine Erhöhung des 
Grundkapitals der Pyhrn Autoba,hn Aktienge
sellschaft um 45 Mill. S und durch Zuschüsse des 
Bundeslandes Oberösoerreich von 6 MiH. S jäihrlich 
durch 1~ Jahre aufgebracht werden. 

Für die Hel'st.ellung und Finanzi,erung der 
Strecke Spital/Pyhrn bis Windischgarsten ein
schließlich Ider Deckung der ~usätzlich ent'stehen
den Verwaltungskosten wird sich nach der obi
. gen Darstellung bis zum Ende der Bauzeit die 
Gesamtsumme ,der aufzunehmenden Kredite auf 
etwa 750 MiH. S belauJen. Im Haftungsmhmen 
gemäß § 5 Abs. 2 lit. a war daher da,s Erforder
nis für die in Rede stehende Teilstrecke mit je 
750 Mill. S für Kapital sowie für Zinsen und 
Kosten zu berücksichtigen. 

IV. 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem da's Pyhrn Autobahn-Finanzie
rungsgesetz geändert wird, ist im Zuge der Be
handlung im F:inanz- und Budgetausschuß des 
Nationalrates am 13. November 1975 dahin ab
geändert worden, daß in die Herstellungs- und 
Finanzierungspflicht der Gleinalm Autobahn AG 

~uch die ,südlich :an die Gleinalm Autobahn an
schließende etwa 3 km lange Strecke von 
Deutschfeistritz bis Friesach einbezogen und die
ser Umstand auch bei der Festsetzung des Haf
tungsrahmensim § 5 Abs. 2 lit. a berücksichtigt 
wurde. Mit dem Bundesland Steiermark ist in der 
Folge übereinstimmung dariiber hergestellt wor
den, die Eigenmittel für das dadurch eintr,etende 
Finanzi,erungserfordemis durch eine Erhöhung 
de~ Gl1undkapitals der Pyhrn Autobahn Aktien
gesellschaft um 35 Mill. Sund durch jährliche 
Zuschü~se des Bundeslandes Steiermark von je 
3 Mill. S durch 15 Jahre aufzubringen. Dadurch 
ergibt sich eine geringfügige .f\nderung des in 
Abschnitt VI dargestellllen Anteils der Strecke 
von Deut'schfeistritz bis Friesach am Haftungs
rahmen. 

V. 

Angesichts der sprunghaften Verkehrsentwick
lung auf der .sogena.nnten Gastarbeiterroute in 
der Steierma.rk ,ergab sich ,eine Priorisierung in 
der Fo'rtsetzungdiCS Autobahnbaues vom Knoten 
Selzthal unter Einibeziehung der gut ausgebauten 
Bundesstra.ßenumfahrung 'von ROlltenmann durch 
Aufnahme der Teilstrecke Rottenmann/Süd bis 
Gaishorn (Umfahrung Trieben). Von Gaishorn 
bis T'l1aboch, dem nördEchen Enldle der derzleitiJgen 
Gese1lsch,aftsstll'ecke in der Steiermark, steht die 
überwiegend gut ausgebaute 'Schob'el1paß~Bun
de'Sstraße zur Verfügung, die auch ein steigen
des Verkehrsaufkommen noch über ·die nächsten 
Jahre hindurch wird bewältigen können. 

Der zweite Schwerpunkt liegt in dem an das 
südliche Ende Ider heuer noch fertigzustellenden 
Str·ecke St. Michael-Friesach,anschließenlden 
Ab'Schnitt Friesach bis Graz/Nord. 

Nach den mit dem 'Bundesland Ste~ermark ge
führten Verhandlungen 'soll nun der Halbausbau 
,der rund 11 km langen Strecke Rottenmannl 
Süd-Gaishorn und ,der VOilla.ushau der rund 
9 km Ilangen Strecke Fr~esach-Graz/No,rd in 
den :Ba'u- und Finanz·i,erung.sauftr:ag an ,die Pyhrn 
Autobahn AG ,einbezogen werden . 

>Der Abschnit·t RObtlenmann/Süd bis Gaisho.rn 
beginnt ·am östliichen Ende der BundeSSilJraßen
umfahrung Rottenmanln und v,erl~u,ft auf den 
ersten beiden Kdllomete11ll 'zw,isch·en der Schober
paß-Bunidess'traß·e un/d der öBB-'Lin~e. Im weite
ren Verlauf ,rückt .d;i,e Autobahll!Oras~e in den 
Talboden lab, fum :eiUne möglLichste Schonung der 
höherwertligen landwiJrtlschaftlichen Nutzflächen 
zu gewährleisten. Das Pfl31nrzenschutzgebiet Ed
lacher Moor ·SJt;eVhe hierbei lemen Zwamg.spunk.r 
dar. Nach ru11!d 6 km der insgesamt 11 km langen 
Strecke wl'rd die öBB-Linie mit einem Brücken
nragwerk Ülberquert, rue 'trasse foLgt ansch'lie
ßend dem Verltaufdes Pa1herubaches. Nördlich, 
des Ornsgelbienes von 'tl1ielb'en Q9te~n Anschluß an 
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die Autobahn Vlo.rg,esehen, Am ösdichen Ende 
, des Bauabschnittes ist abermals ,eine überque

rung der öBB-Lin~e er.forider1ich, zugleich wird 
mit diesem Brückenobjekt auch die B'Undes~traße 
,im Gemeindegebiet Gaishorn-Au überquert. 

Durch diesen vorerst als Ha.Lba'Mbau vorge
sehenen Autobahnabschnl~tt list ,eine ·echte Um
flahrung des Raumes. Trlieben 'sO\wüe' ,,cLer Sied
lungsg'elbiete Sin~dorf und ,Edlach~ege'oon. Di·e 
Umfahrung von Trieben ~st Idesha1b von Bedeu
tung, wel[ d,e.r milcten ;durch ,das OrtSigebiet füh
ren,de GaS'tarheiter-, Urlaubs reise- urud Transi~
v·erkehr eine urrzrumutJbare Bdastung für die 
Bevölkerung 'damstel1t. 

Der Ahschniiot iFries·ach-Graz/Nord beglinn.t 
beim Knoten DeUitschfeistritz, der ,einerseits die 
Verfl.ech,tung d'er Pyhrn Autobahn mitde,r 
Bt-;ucker Schnellstraße S 35 Ulrud ,an,der,erseilts den 
örr:1ichen A,nschlußan -die B 67 damtJeUt. Der 
A:usbau dieses Abschn!iutes list aus v,erkehrstech
Mschen Gründen ,dningenld geworden, da der 
Verkehr zurzeit auf ·einer zweispurig,en Bundes
straße gefühnt werden muß. Die Autobahn
tnsse veräu'ft am 'Be~inn Idieses Bau:loses östLich 
der bestehenden Bun\d~stlraße, 'WIi,rd 'im B,ereich 
der ZenzJwand auf ein/eir Länge vOIt rund 1,5 km 
unmli;ttdba;r n/eben ·dieser geführt und durch
br,ichtrun,d 500 m ösro1ich des heSitehenldeil Bun
desstraß:entunnels den Hausberg rnJit Idem Tunneli 
Gratkom/Nord. In der Folge wird der Sied
olung'snum St. Stefan :umfahl'en. Südllich des 
DultlgraJbens 'beg'iJnrut Ider Tun11lel Gratkorn/Süd, 
dessen süd1iches P<ll1tall ILnder Nähe des Gast
hoBes Mül1erwirt wesdich ,der be~den bestehenden 

Mill. S 

9. Zuschüsse des BUnideslandes Steiler-
ma'rk ........................ 468 ---

10. Summe Ider 5nnahmen ........ 578 

11. Fr,emdmiotebbedarf . . . . . . . . . . .. 2010 ---
Mitdern Bundesl<l!nld Steiermark list fü.r di,e 

ibe~den dhigen Strecken ein iBi.nanZlierungsmodus 
verembart worden, wonach Idas Grundkapital 
:der Pyhrn AUtObahn AG ,i:m Ausmaß von 6% 
der G~amt'koSioen (HerstJdlungskoSiten, Verwa:l
~ung·skos\)en und ohne BiJgenmilttJe1einsatz zu er
mrtltle1nde Fin<l!n7li,erungskosten) erhöht und Zu
schü,sse des Landes Steiermark im Ausmaß von 
14,5 % dieser Kostensumme während der bis 1983 
angenommenen Bauzeit geleistet werden. Di,es'er 
somit als lBasis tür die Eigenmittelzuführung die
nende K09tenrahmen beträgt nach den vorliegen
den Berechnungen 2 820 MüH. S. Dar:aus ergibt sich 
eine Erhöhung des Grundhpit<l!ls um 170 Mill. S, 
wovon Ider BWnld 102 Mill. S 'und dias Bundes
land Ste~erlmark 68 Mill. SVlerein'barungsgemäß 
ubernehmen, sowi'e ein Land'eglJUschuß von jähr
Ech68 Mill. S. Für d~e HersteHung und Fin1an
zierung der beiden vorbezeichneten Strecken 
'einschti.ießLich :der Deckung ,der Izus~tzl~ch ent
stJehenden V,erwa1tungskostJen wI~rd s'ich nach der 
obigen Darstellung bi~ zrum Ende Ider Bauzeit 
die Gesamtlsummeder aufzunehmeruden Kred.ite 
auf etwa 2010 MiH. S hdal\lifen. Das ErfOrldernis , 
fur ,diese Tieilstrecken Wlar ,daher myt ,diesem 
Betrag, je für Kapiital und für Zinsen und 
K,ostlen, ,in dem diesen Teilstrecken zu~eordneten 
Haftungsrahmen :gemäß § 5 :Aibs. 2 E,t. a zu 
berücksicht,igen. 

StJeinJbrüche zu 'liegen kommt. Hier !l'st auch die VI. 
Ha.Lbanschlußste1Le GllaJtkorn mit den Fahr~ Nach der Darstellung in den Abschnitten II 
relationen AuHahr,t nach Graz 'bzw. Abfahrt ,von bis V sin,d Jürdie eilITzelnen Autobahnstrecken 
Graz situiert. Nach überqUierung des Murflusses im Vergleich zu den der NOVlelle zum Pyhrn 

,Wlir,d der bereUtls ausgeb<l!ute Teil der Anschluß- Auwbahn-Hnan1:Ji'erungsg,esecz, .BGB'l. Nr. 640/ 
stelle Graz/Nord ,erreicht. 1975, zug'l1unde ~eleglten Daten, während der 

Die BaukoSiten und ·das F.rnanz,j'erungs'erfor
dernlis für ·dli'e Strecken RotJtenmann/Süd bis 
Ga'ishorn und Friesach bis Graz/Nord werden 
nachdem gegenwärtigen Stan,d Ider Proj·ek'llie
II'Ung für ,d:ile Zeit bis '2';ur Fert1~~Sllellung !im Jahre 
1983 wie fdlg,t :g~chältlzt: 

Mill. S 

1500 

2. BaukoSltensteig,erun,gen .......... __ 4_9_5_ 

3. GesamtJbaulmstJen .............. 1 995 

4. Verwaltu:ng~kosten . . . . . . . . . . . . 77 

5. Kor,editkosten .................. 61 

6. Kredlitl~i;nsen .................. 455 

Summe :der Ausgalben .......... 2588 

Abzüg.1ich der Einnahmen: 

8. Binz'ahlJUngen auf das Grundkapital 170 

j.eweil'igenBauzeit neben den Enzahlungen auf 
Idas 'GPundkapi,tal der Phyrn Autobahn Aktien
gese1~chaft unld den Zusch:ü'ssen ider Bundesländer 
folgende F~nanZiierungsmictel .aufzulbringen: 

Strecke 

1. Gleinalm Autdbahn 
St. Michael-Tra-
hoch ........... . 
De1.Iltschfreistri.tz-
Friiesach ....... . 

2. Bosruck-Tunnel .. 

3. Spital!Pyhrn-Win-
dischgamsten ..... . 

4. Rottenmann/SÜid
Gaishorn 
Rriesach-Graz/ 
Nor·d .......... . 

bisher 

3770 

700 

500 

2450 

---
Summe ... 7420 

Mill. S 

3770 

700 

450 

neu 

4920 

3720 

750 

2010 

11400 
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Bei der Neubestimmung ,des Haltungsrahmens 
,gemäß § 5 Abs. 2 lit. a wurde von einer Zu
sammenfassung der anteiligen Haftungslimite zu 
einem einzigen Gesamtlimit a:bgesehen und der 
den einzelnen Streckenabschnitten (§ 1 Albs. 1) 
aufgrund des bis zum jeweilig,en ,Bauende er
mittelten Fremdgeldbedarfes zuzuordnende Haf
tungsrahmen getrennt dargestellt. 

Nach den mit den Bundesländern Steiermark 
und Oberösterreich geführten Vel1handlungen 
werden weitere Mittel dadurch aufgebracht, daß 
das Grundkapital der P}'Ihrn Autobahn Aktien
gesellschaft von derzeit 400 Mil!. S um 320 MilL S 
auf 720 Mill. S sowie die durch 15 JaJhre zu lei
stende Zuschüsse d'er beiden Bundesländer von 
derzeit 29 MiH. Sauf 42,7 Mi!!. S erhöht werden. 
Daneben leistet das Bundesland Steiermark einen 
den Strecken RottenmannlSüd bis Gaishorn und 
Friesach bis Graz/Nord zuzuordnenden jährlichen 
Zuschuß von 68 Mil!. S .in ,den Jahren 1978 bis 
1983. Von der Erlhöhung des Grundkapitals um 
320 Mil!. S werden nach den Igetroffenen Ab
sprachen der Bund 192 Mill. S, das 'Bundesland 
Steiermark 99 Mil!. S und das Bundesland Ober
österreich 29 Mi'l!. S übernehmen. Von den vor
bezeichneten zusätzlichen 13,7 Mil!. S der Län
derzuschüsse übernehmen das Bundesland 
Swiermark 6 Mil!. S und das ,Bundesland Ober
österreich 7,7 Mil!. S. 

VII. 

Zu deneiIl!zelnen Bestimmungen des Gesetzes
entwurf.es: 

Zu Art. I, Z. 1: 

In den bisherigen Gesetzesauftrag betreffend 
Teilstrecken der Pyhrn Autobahn werden die 
Stred~en Spital!Pyhrn bis Windischgarst,en sow~e 
Rottenmann/Süd bis Gaishorn und Friesach bis 
Graz/Nord einbezogen. Die Eirrbeziehung der 
Strecke SpitallPyhrn bis Windischgarsten wird es 
inshesondere 'ermöglichen, die schmale, kurven
reiche und unübersichtliche Ortsdurchfahrt von 
Spital/Pyhrn zu meiden. Dem ständig wachsen
,den Verkehr auf der Gastarbeiterroute und dem 
Wunsch, eine ßh,estmögIiche Entlastung der Orts
durchfahrten lim R'aum Trieben zu err.eich'en, 
wil'd durch .die Einbeziehung .der hei,den letztge
nannten Strecken Rechnung getragen. B'ei diesen 
wir.d die Erhaltung nidlt übertJragen,da sie nach 
den Vorkehrungen der Bundesstraß'enverwaltung 
von di,eser zusammen mit der Erhaltung der an
schIießendenBundesstraßena.bschnitte besorgt 
wird. 

Zu Art. I, Z. 2: 

Das Grundkapital der °Pyhrn Autobahn Ak
tieng,e~eHscl1aft se11 rum 320 MiH. Sauf 720 MilL S 
erhöht . werden. Vom Erhöhungsbetrag werden 
nach den getroffenen Absprachen der Bund 

192 Mil!. S, das Bundesland Steiermark 99 Mil!. S 
und das Bundesland Oberösterreich 29 Mill.S 
übernehmen. Die Bareinzahlung eines Teilbetra
ges von 150 Mil!. S ist in' vier gleichen J ahres
raten, die eines Teilbetrages von 170 Mill. S in 
sechs gleichen J ahr;esraten, j'eweils ab 1978, verg.e
sehen. Mit der übernahme der Kapitalerhöhung 
und deren Durchführung werden der Bund un
verändert mit 60 vom Hundert, das Bundes
land Steiermark mit rund 31,8 vom Hundert 
und das Dundesliand Oberösterr.eich mit rund 
8,2 vom Hundert an der Gesellschaft beteiligt 
sein. Die Leistung der in lit. c und d genannten 
Zuschüsse gründet sich auf Zusagen der Bundes
länder Steiermark und Oberösterreich. 

Als Gesamtkostengemäß lit. d gelten aufgrund 
der getroffenen Vereinbarung mit dem Bundes
land Steiermark die gesamten Herstellungskosten 
einschließlich Verwaltungs kosten und die ohne 
Eigenmitteleinsatz berechneten Finanzierungs
kosten. Für die Steiermark beträgt die zugeord
nete Quote des Grundkapitals vereinbarungs
gemäß 2,4%, die Summe der jährlichen Zu
schüsse 14,5°/0 des vorbezeichneten Kostenrah
mens. Bei einer Erhöhung dieses Kostenrahmens 
erhöht sich infolge der feststehenden Prozent
sätze das Ausmaß der Zuschüsse und des Anteils 
am Grundkapital um den gleichen Hundertsatz. 
Die sehon bisher vorgesehene Verpflichtung der 
beiden Bundesländer, ihre Zuschüsse gemäß lit. c 
bei einer Erhöhung des Haftungsrahmens um 
den gleichen Hundertsatz zu erhöhen, ist bei
behalten worden. An die Stelle des bisher ein
heitlichen Haftungsrahmens gemäß § 5 Abs. 2 
lit. a treten Haftungsbeträge, die jeweils den 
in § 1 Abs. 1 angeführten Strecken zugeordnet 
sind. Die getrennte Darstellung der Haftungs
beträge ermöglicht die Abgrenzung der Zuschuß
verpflichtungen der beiden Bundesländer im Falle 
der Erhöhung des jeweils in Frage kommenden. 
Haftungsrahmens. 

Zu Art. I, Z. 3: 

Der Haftungsrahmen wird durch diese Be
stimmung jeweils den zusätzlichen Finanzierungs
erfordernissen der in § 1 Abs. 1 genannten 
Strecken angepaßt, auf die Ausführungen im 
Abschnitt VI wird verwiesen. Die Fertigstellung 
der der Pyhrn Autobahn AG zur Herstellung 
übertragenen Strecken u"mfaßt einen mehrjäh
rigen Zeitraum von 1978 bis 1983/84. Das Fest
halten an einem einzigen ungeteilten Haftungs
rahmen, der nunmehr eine Höhe von 
11 400 Mil!. S, je an Kapital und an Zinsen und 
Kosten, erreichen würde, müßte dazu führen, 
daß die jährlichen Abgänge der bereits 1978 
den Bet6eh ,aufnehmeniden 'Ma.utstrecke der 
Gleinalm Autobahn laufend durch hundesver
bürgte Kredite abgedeckt werden müssen, wofür 
in dem auch bisher jeweils nur bis zum Ende 
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der Bauzeit ermittelten Haftungsrahmen nicht rungseinheit dar, der gemäß § 5 Abs. 2 lit. a 
vorg,esorgt ist. ein gesonderter Haft.ungsrahmenzugeordnet ist. 

Zu Art. I, Z. 4 und 5: 

Der dadurch bewirkte Entfall der bisherigen 
Bestimmung des § 5 Abs. 2 lit. f dient der 
Anpassung an die analogen Bestimmungen in 
Haftungsgesetzen, die in letzter Zeit erlassen 
worden sind. Von einer taxativen Aufzählung 
der Währungen, in denen die Kreditoperat,ionen 
erfolgen müssen, wird abgesehen, da die aus
ländischen Währungen nach wie vor infolge 
der Verhältnisse auf den internationalen Kapi
talmärkten hinsichtlich ihrer Wertbeständigkeit 
und sonstigen währungspolitischen üher1legun
gen im vorhinein nur schwer zu beurteilen sind. 

Der neue in lit. f enthaltene Text und die in 
lit. g enthaltene Bestimmung stellen eine Anpas
sung an analoge Bestimmungen im Arlberg 
SchneIhttaße-Finan-z.ierungsgesetz, BGBI. Nr. 1131 
1973, bzw . .des Taue'rnAutobahn-Finanzierungs
gesetzes, BGBI. Nr. 115/1969, in der jeweils 
gelten.den Fassung dar. Die in § 1 Ahs. 1 ge
nannten Strecken haben verschiedene Fertigstel
lungstermine; sie stellen jeweils eine f.inanzie-

Zu Art. 11: 

Dieser enthält die Vollziehungsklausel. 

VIII. 

Auf Grund der vorliegenden NovelIierung 
des Pyhrn Autobahn-Finanzierungsgesetzes wer
den aus dem Bundeshaushalt ,in den Jahren 
1978 bis einschließlich 1981 je 39,5 MiU. Sund 
in den Jahren 1982 und 1983 je 17 Mill. Sauf 
das Grundkapital der Pyhrn Autobahn Aktien
gesellschaft einzuzahlen sein. Bis zu welchem 
,Höchstausmaß der Bund aus übernommenen 
Haftungen in Anspruch genommen werden kann 
und aus diesem Titel im Verlauf des gesamten 
Finanzierungszeitraumes Zahlungen aus den 
zweckgebundenen Mitteln der Bundesmineral
ölsteuer zu leisten haben wird, ergibt sich aus 
§ 5 Abs. 2 lit. a (Art. I, Z. 3 des Novellen
entwurfes). 

Ansonsten wird sich aus der Vollziehung des 
vl()~I~egenden Gesetzesentwurf ein zusätzlicher 
Personal- und Sachaufwand nicht ergeben. 

Gegenü berstell ung 

Zur Xnderung des Pyhrn Autobahn-Finanzierungsgesetzes 

Text der NovelIierung: 

§ 1. (1) Der Bund hat die Herstellung, Er
haltung und F,inanzierung der im Bundesstraßen
gesetz 1971, BGBI. Nr. 286, im Verzeichnis 1 
über Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) unter 
A 9 angeführten Pyhrn Autobahn 

a) in der Strecke von Traboch bis Friesach, 

b) in der Strecke von SpitaVPyhrn bis zum 
Knoten Selzthal, 

c) in der Strecke von Windischgarsten bis 
Spital/Pyhrn 
sowie die Hersteillung und Finanzierung 

d) in den Strecken von Rottenmann/Süd bis 
Gaishorn und von Friesach bis Graz/Nord 

Geltender Text: 

§ 1. (1) Der Bund hat die Herstellu.ng, Erhal
tungund Finanzierung der ~mBundesstraßen
gesetz 1971,BGBI.Nr. 286, im Verzeichnis 1 über 
Bundesstraßen A (Bundesa:utobahnen) unter A 9 
angeführten Pyhrn Autob .. hn 

a)inder etwa 32 km langen Strecke von 
St. Michael bis Deutschfeistriz (GI ein alm 
,Autobahn), 

h) in der etwa 10,8 km langen Strecke von 
SpitaI!Pyhrn bis zum K,noten Selzthal 
,~Bosruck-Tunnel), 

c) in der etwa 3,5 km langen Strecke von 
St. Michael bis Traboch und 

d) in der etwa 3 km langen Strecke von 
Deutschfeistritz bis Friesach und 

einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen einschließlich der .in ihrem Zuge befindlichen 
Tunnel, Brücken und sonstigen zur Autobahn Tunnd, iBrückJen und sonstigen zur Autobahn 
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Text der Novellierung: 

gehörigen Anlagen einer Aktiengesellschaft zu 
übertragen. 

(2) bis (4) unverändert. 

§ 2. unverändert. 

§ 3. unverändert. 

§ 4. Die übertragungen und überlassungen 
gemäß § 1 Abs. 1 und § 3 haben zur Vora'us
setzung, daß 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien
gesellschaft mit mindestens 720 Mill. S . 
bestimmt ist, 

b) von diesem Grundkapital der Bund Aktien 
im Nennwert von 432 MiI!. S, das Bun
desland Steiermark Aktien im Nennwert 
von 229 Mill. S und das Bundesland Ober
österreich Aktien im Nennwert von 
59 Mill. S übernehmen, 

c) die Bundesländer Steiermark und Ober
österreich sich gegenüber der Aktienge
&ellschaft für die Jahre 1977 bis 1991 zur 
Leistung nidlt rückzahlbarer Zuschüsse ver
pflichten, die für das Bundesland Steier
mark 30,5 Mill. S und für das Bundesland 
Oberösterreich 12,2 Mill. S jährlich betra
gen, 

d) ,das Bundes1and Steiermark sich geg.enüber 
,der AktiengeseUschaft ,für die Jahre 1978 bis 
1983 weiters zur Leistung nicht rückzahl
barer Zuschüsse für die Strecken gemäß 
§ 1 Abs. 1 lit. d von jährlich 68 Mill. S 
sowie im Falle der Erhöhung der Gesamt
kosten ,dieser Strecken von 2 820 Mit!. S 
zu einer Erhöhung 'dieser Zuschüsse und 
seines diesen Strecken zugeordneten An
teils am Grundkapital von 68 Mill. S um 
den gleichen Hundertsatz verpflichtet, 

e) die Satzung der Aktiengesellschaft deren 
Organe verpflichtet, Anweisungen des 
Bundesministers für Bauten und Technik 
gemäß § 1 Abs. 3 zu befolgen und Aus
künfte zu ,ertei,I.en sowie Finanzierungs
maßnahmen nur mit Zustimmung des Bun
desministers ,für Finanzen als Vertreter 
des Haftungsträgers Bund gemäß § 5 vor
zubereiten und abzuschließen, 

Geltender Text: 

gehörigen Anlagen einer Akt!iengesellschaft zu 
üher.tragen. Der Bund hat jedoch die Erhaltung 
der unter lit. c und dangeführten Str,ecken zu 
übernehmen, sobald die nördlich anschließenden 
(lit. c) tbzw. südlich anschließenden (lit. cl) Ab
schnitte der Pyhrn Autobahn dem Verkehr über
geben sind. 

(2)tbis(4) ..... 

§2 ...... 

§ 3 ..... . 

§ 4. Die übertragungen und über:lassungen 
gemäß § 1 Abs. 1 und § 3 haben zur Voraus
setzung' 'daß 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien
gesellschaft mit mindestens 400 Mil!. S be
stimmt !ist, 

h) von diesem Grundkapital der Bund 60 vom 
Hundert, das ,Bundesland Steiermark 
32,5 vom Hundert und das ,Bundesland 
Oberösterreich 7,5 vom Hundert über
nehmen, 

c) die Bundesländer Steiermark und Ober
österreich sich g,egenüberder Aktiengesell
schaft für die Jahre 1977 bis 1991 zur Lei
stung nicht rückzahJ;barer Zuschüss,e ver
pflichten, die für das Bundesland Steiermark 
24 500 000 Sund für das iBundesland Ober
österreich 4 500 000 S jährlich betragen, 

d) die Satzung ,der Ahieng,esellschaft ,deren 
Organe verpflichtet, Anweisungen des 
Bundesministeriums für Bauten und Tech
nik gemäß § 1 Abs. 3 zu bef.olgen und 
Auskünfte zu erteilen sowie Finanz.ierungs
maßnahmen nur mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für P,inanzen als Ver
treter des Haft.ungsträgers Bund gemäß§ 5 
vorzubereiten und abzuschliJeßen, 

e) die ,Bundesländer Stei,ermark und Ober
öster,reich sich gegenüber der Aktiengesell
schaft tbereit erklären, im Falle der Erhö
hung ,des Haltungsrahmens gemäß § 5 
Albs. 2 die Zuschüss.e gemäß Et. c um den 
gleichen Hundertsatz zue.rhöhen, das Bun
,desland Oberösterreich jedoch nur insofern, 
als sich der vom Gesamtbe,trag der Haftung 
(§ 5 Abs. 2 lit. a) auf Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung des IBosruck-Tunnels ent
fallende Anteil von 2450 Mil!. S an :K!apital 
und 2 450 MiIi. S an Zinsen und Kosten 
,eI1höht. 
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Text der Novellierung: 

f) im' Falle der Erhöhung des Hafwngs
rahmens, je an Kapital und an Zinsen 
und Kosten, von 4920 MiII. S bzw. 
3 720 MiIl. S (§ 5 Abs. 2 lit. a)das Bun
desland Steiermark und im Falle der Er
höhung des Haftungsrahmens von 
750 Mill. S bzw. 3 720 Mill. S (§ 5 Abs. 2 
lit. a) das Bundesland Oberösterreich sich 
verpflichten, die Zuschüsse gemäß lit. c 
um den gleichen Hundertsatz zu erhöhen. 

§ 5. (1) unverändert. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der in Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung, je an Kapital 
und an Zinsen und Kosten, für die Strecke 
gemäß § 1 Abs. 1 lit. a 4 920 Mill. S, 
für die Strecke gemäß § 1 Abs. 1 lit. b 
3 720 MiIl. S, für die Strecke gemäß § 1 
Abs. 1 lit. c 750 MiII. S und für die Strecken 
gemäß § 1 Abs. 1 lit. d 2010 Mill. S nicht 
ifhersteigt, 

b) bis .e) unveränd,ert, 
f) eine Kreditoperation gemäß Abs. 1 die zu 

dem auf die jeweilige Betniebsaufnahme 
der Strecken gemäß § 1 Abs. 1 folgenden 
Jahresende aushaftende Summe der auf
genommenen Anleihen, Darlehen und son
stigen Kredite zuzüglich der aushaftenden 
Zinsen nicht erhöht, 

g) die Laufzeit der Kreditoperationen ge
mäß Abs. 1 nicht nach dem 31. Dezem
ber 2010 endet. 

Geltender Text: 

§ 5. (1) ..... 

(2) Der ,Bundesminister für Finanzen darf von 
der in Abs. 1 ·erteilten Ermächt~gung nur ,dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung 7420 Mill. S an 
Kapital und 7 420 Mill. S an Zinsen und 
Kosten nicht ubersteigt. 

b) bise) ..... 
f) die Finanzoperation in Schilling, Belg;ische 

Franken, Deutscher Mark, Englischen 
Pfunden, Französischen Franken, Holländi
schen Gulden, Italienischen Liren, J apa
nischen Yen, Kanadisch.en Dollar, Luxem
burgischen ,Franken, Schwedischen Kronen, 
Schweizer Franken, US-Dollar oder in Rech
nungseinheiten, die auf mehreren di'eser 
Währungen heruhen, erfolgt. 

(3) bis (9) unverändert. . (3) his (9) ..... 

§ 6. unverändert. 

§ 7. unverändert. 

§ 8. unverändert. 

§ 6 .... .. 

§ 7 .... .. 

§8 ..... . 
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